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1. Anwendungsbereich  
1.1 Die vorliegenden Allgemeinen Einkaufsbedingungen (AEB) gelten 
für die gesamte  Geschäftsbeziehung der Mainfränkischen Werkstätten 
GmbH, Ohmstraße 13, 97076 Würzburg, sowie ihrer Tochterunterneh-
men (insbesondere die Lebenshilfe Wohnstätten Mainfranken, die MIG 
– Modell Integrations Gesellschaft, die InCa – Inklusion Catering Main-
franken, den IFD – Integrationsfachdienst Würzburg sowie die SEM – 
Service Mainfranken GmbH, nachfolgend: „wir“, „uns“ oder „Käufer“) mit 
unseren Lieferanten (nachfolgend: „Verkäufer“). Sie gelten damit für alle 
unsere Geschäftsbereiche, insbesondere, aber nicht abschließend für 
den Einkauf im Werkstatt-, Catering- sowie Garten- und Landschafts-
baubereich. Die AEB gelten nur, wenn der Verkäufer Unternehmer i.S.d. 
§ 14 BGB, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist.  
1.2 Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die AEB in der zum Zeit-
punkt unserer Bestellung gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in 
Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleich-
artige künftige Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie 
hinweisen müssten. 
1.3 Unsere AEB gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von un-
seren AEB abweichende Bedingungen des Verkäufers erkennen wir, 
auch im Hinblick auf künftige Vereinbarungen, nicht an, es sei denn, wir 
haben ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Die Annahme 
von Waren bzw. Leistungen/Lieferungen des Verkäufers, deren vorbe-
haltlose Bezahlung oder die Bezugnahme auf ein Schreiben des Ver-
käufers, das AGB des Verkäufers enthält, bedeutet keine Zustimmung, 
selbst wenn es in Kenntnis entgegenstehender oder ergänzender Ver-
tragsbedingungen des Verkäufers erfolgt. 
1.4 Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Ver-
käufer haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AEB. Für den Inhalt der-
artiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein 
schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. 

2. Vertragsschluss  
2.1 Unsere Bestellung gilt frühestens mit schriftlicher Abgabe als ver-
bindlich. Der Verkäufer ist gehalten, unsere Bestellung innerhalb einer 
Frist von 2 Wochen schriftlich zu bestätigen oder durch Versendung der 
Ware vorbehaltlos auszuführen (Annahme). Eine spätere Annahme gilt 
als neues Angebot und bedarf der Annahme durch uns. 
2.2 Wir sind berechtigt, Zeit und Ort der Lieferung sowie die Art der Ver-
packung jederzeit durch schriftliche Mitteilung mit einer Frist von min-
destens 10 Kalendertagen vor dem vereinbarten Liefertermin zu ändern. 
Gleiches gilt mit einer Frist von mindestens 15 Kalendertagen für Ände-
rungen von Produktspezifikationen, soweit diese im Rahmen des nor-
malen Produktionsprozesses des Verkäufers ohne erheblichen Zusatz-
aufwand umgesetzt werden können. Wir werden dem Verkäufer die je-
weils durch die Änderung entstehenden, nachgewiesenen und ange-
messenen Mehrkosten erstatten. Der Verkäufer wird uns die von ihm bei 
sorgfältiger Einschätzung zu erwartenden Mehrkosten oder Lieferverzö-
gerungen rechtzeitig vor dem Liefertermin, mindestens jedoch innerhalb 
von 5 Werktagen nach Zugang unserer Mitteilung gem. S. 1 schriftlich 
anzeigen. 

3. Lieferzeiten, Fristen, Verzug 
3.1 Vereinbarte Termine und Fristen sind verbindlich. Maßgebend für die 
Einhaltung vereinbarter Termine und Fristen ist der Eingang der Ware 
bei uns. Der Verkäufer ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in 
Kenntnis zu setzen, wenn er vereinbarte Lieferzeiten – aus welchen 
Gründen auch immer – voraussichtlich nicht einhalten kann. 
3.2 Kommt der Verkäufer in Verzug, können wir – neben weitergehen-
den gesetzlichen Ansprüchen – pauschalierten Ersatz unseres Verzugs-
schadens iHv 1% des Nettopreises pro vollendete Kalenderwoche ver-
langen, insgesamt jedoch nicht mehr als 5% des Nettopreises der ver-
spätet gelieferten Ware. Uns bleibt der Nachweis vorbehalten, dass ein 
höherer Schaden entstanden ist. Dem Verkäufer bleibt der Nachweis 
vorbehalten, dass überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer 
Schaden entstanden ist. 

4. Lieferbedingungen  
4.1 Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands nach CIP (Incoterm 
2020) an den in der Bestellung angegebenen Ort; sofern nichts anderes 
vereinbart ist, ist dies unser Geschäftssitz in Würzburg. Der jeweilige 
Bestimmungsort ist auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine et-
waige Nacherfüllung (Bringschuld).  
4.2 Der Lieferung ist ein Lieferschein unter Angabe von Datum (Ausstel-
lung und Versand), Inhalt der Lieferung (Artikelnummer und Anzahl) so-
wie unserer Bestellkennung (Datum, Nummer und ggf. Name) beizule-
gen. Fehlt der Lieferschein oder ist er unvollständig, so haben wir hie-
raus resultierende Verzögerungen der Bearbeitung und Bezahlung nicht 
zu vertreten. 
4.3 Wir sind berechtigt, die Annahme von Waren, die nicht zu dem ver-

einbarten Termin angeliefert werden, zu verweigern und sie auf Rech-
nung und Gefahr des Verkäufers zurückzusenden oder bei Dritten ein-
zulagern. Teillieferungen sind grundsätzlich unzulässig, es sei denn, wir 
haben ihnen zugestimmt oder sie sind uns zumutbar.  
4.4 Der Verkäufer ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung 
nicht berechtigt, die von ihm geschuldete Leistung durch Dritte (z.B. 
Subunternehmer) erbringen zu lassen.  

5. Abnahme, Gefahrübergang 
5.1 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlech-
terung der Sache geht mit Übergabe am Erfüllungsort auf uns über. So-
weit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maß-
gebend. 
5.2 Für den Eintritt unseres Annahmeverzuges gelten die gesetzlichen 
Vorschriften. Der Verkäufer muss uns seine Leistung aber auch dann 
ausdrücklich anbieten, wenn für eine Handlung oder Mitwirkung unse-
rerseits (z.B. Beistellung von Material) eine bestimmte oder bestimm-
bare Kalenderzeit vereinbart ist. Betrifft der Vertrag eine vom Verkäufer 
herzustellende, unvertretbare Sache (Einzelanfertigung), so stehen dem 
Verkäufer weitergehende Rechte nur zu, wenn wir uns zur Mitwirkung 
verpflichtet und das Unterbleiben der Mitwirkung zu vertreten haben. 
5.3 Unsere kaufmännische Untersuchungspflicht i.S.d. §§ 377 ff. HGB 
beschränkt sich auf Mängel, die bei unserer Wareneingangskontrolle un-
ter äußerlicher Begutachtung einschließlich der Lieferpapiere offen zu 
Tage treten (z.B. Transportbeschädigungen, Falsch- und Minderliefe-
rung) oder bei unserer Qualitätskontrolle im Stichprobenverfahren er-
kennbar sind. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, besteht keine Unter-
suchungspflicht. Im Übrigen kommt es darauf an, inwieweit eine Unter-
suchung unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls nach ord-
nungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist. Unsere Rügepflicht für spä-
ter entdeckte Mängel bleibt unberührt. Unbeschadet unserer Untersu-
chungspflicht gilt unsere Rüge (Mängelanzeige) jedenfalls dann als un-
verzüglich und rechtzeitig, wenn sie innerhalb von 8 Arbeitstagen ab Ent-
deckung bzw., bei offensichtlichen Mängeln, ab Lieferung abgesendet 
wird. 

6. Preise und Zahlungsbedingungen 
6.1 Der in der schriftlichen Bestätigung angegebene Preis ist bindend. 
Die gesetzliche Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.  
6.2 Sofern nichts anderes vereinbart ist, schließt der Preis alle Leistun-
gen und Nebenleistungen des Verkäufers (z.B. Montage, Einbau) sowie 
alle Nebenkosten (z.B. ordnungsgemäße Verpackung, Transportkosten 
einschließlich eventueller Transport- und Haftpflichtversicherung) ein. 
Auf unser Verlangen nimmt unser Vertragspartner die Verpackung auf 
seine Kosten zurück. 
6.3 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, zahlen wir ab Lieferung 
der Ware und Rechnungserhalt den Kaufpreis innerhalb von 21 Tagen 
mit 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto. Für die Rechtzeitig-
keit der von uns geschuldeten Zahlungen genügt der Eingang unseres 
Überweisungsauftrages bei unserer Bank. 
6.4 Entsprechen uns übermittelte Rechnungen nicht den gesetzlichen 
Pflichtangaben (insbesondere nach USt.), behalten wir uns die Zahlung 
des gesamten Betrages bis zur Ausstellung einer korrigierten Rechnung 
vor. Während dieses Zeitraums ist der Zahlungsverzug ausgeschlossen. 
6.5 Wir schulden keine Fälligkeitszinsen. Für den Zahlungsverzug gelten 
die gesetzlichen Vorschriften. 
6.6 Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte sowie die Einrede des 
nicht erfüllten Vertrages stehen uns in gesetzlichem Umfang zu. Wir sind 
insbesondere berechtigt, fällige Zahlungen zurückzuhalten, solange uns 
noch Ansprüche aus unvollständigen oder mangelhaften Leistungen ge-
gen den Verkäufer zustehen. 
6.7 Der Verkäufer hat ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht 
nur wegen rechtskräftig festgestellter oder unbestrittener Gegenforde-
rungen. 

7. Geheimhaltung und Eigentumsvorbehalt 
7.1 An Abbildungen, Plänen, Zeichnungen, Berechnungen, Ausfüh-
rungsanweisungen, Produktbeschreibungen und sonstigen Unterlagen 
behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Derartige Unterla-
gen sind ausschließlich für die vertragliche Leistung zu verwenden und 
nach Erledigung des Vertrags an uns zurückzugeben. Gegenüber Drit-
ten sind die Unterlagen geheim zu halten, und zwar auch nach Beendi-
gung des Vertrags. Die Geheimhaltungsverpflichtung erlischt erst, wenn 
und soweit das in den überlassenen Unterlagen enthaltene Wissen all-
gemein bekannt geworden ist. 
7.2 Eine Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung (Weiterverarbei-
tung) von beigestellten Gegenständen durch den Verkäufer wird für uns 
vorgenommen. Das gleiche gilt bei Weiterverarbeitung der gelieferten 
Ware durch uns, so dass wir als Hersteller gelten und spätestens mit der 
Weiterverarbeitung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften Eigen-
tum am Produkt erwerben. 
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7.3 Die Übereignung der Ware auf uns hat unbedingt und ohne Rück-
sicht auf die Zahlung des Preises zu erfolgen. Nehmen wir jedoch im 
Einzelfall ein durch die Kaufpreiszahlung bedingtes Angebot des Ver-
käufers auf Übereignung an, erlischt der Eigentumsvorbehalt des Ver-
käufers spätestens mit Kaufpreiszahlung für die gelieferte Ware. Wir 
bleiben im ordnungsgemäßen Geschäftsgang auch vor Kaufpreiszah-
lung zur Weiterveräußerung der Ware unter Vorausabtretung der hie-
raus entstehenden Forderung ermächtigt (hilfsweise Geltung des einfa-
chen und auf den Weiterverkauf verlängerten Eigentumsvorbehalts). 
Ausgeschlossen sind damit jedenfalls alle sonstigen Formen des Eigen-
tumsvorbehalts, insbesondere der erweiterte, der weitergeleitete und der 
auf die Weiterverarbeitung verlängerte Eigentumsvorbehalt. 

8. Schutzrechte 
8.1 Der Verkäufer steht dafür ein, dass durch von ihm gelieferte Produkte 
keine Schutzrechte Dritter in Ländern der Europäischen Union oder an-
deren Ländern, in denen er die Produkte herstellt oder herstellen lässt, 
verletzt werden. 
8.2 Der Verkäufer ist verpflichtet, uns von allen Ansprüchen freizustellen, 
die Dritte gegen uns wegen der in Abs. 1 genannten Verletzung von ge-
werblichen Schutzrechten erheben, und uns alle notwendigen Aufwen-
dungen im Zusammenhang mit dieser Inanspruchnahme zu erstatten. 
Dies gilt nicht, soweit er nachweist, dass er die Schutzrechtsverletzung 
weder zu vertreten hat noch bei Anwendung kaufmännischer Sorgfalt 
zum Zeitpunkt der Lieferung hätte kennen müssen. 

9. Mangelhafte Lieferung  
9.1 Bei Sach- und Rechtsmängeln der Ware (einschließlich Falsch- und 
Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage, mangelhafter Mon-
tage-, Betriebs- oder Bedienungsanleitung) und bei sonstigen Pflichtver-
letzungen durch den Verkäufer gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
9.2 Als Vereinbarung über die Beschaffenheit i.S.d. § 434 Abs. 1 S. 1 
BGB gelten jedenfalls diejenigen Produktbeschreibungen, die – insbe-
sondere durch Bezeichnung oder Bezugnahme in unserer Bestellung – 
Gegenstand des jeweiligen Vertrages sind oder in gleicher Weise wie 
diese AEB in den Vertrag einbezogen wurden. Es macht dabei keinen 
Unterschied, ob die Produktbeschreibung von uns, vom Verkäufer oder 
vom Hersteller stammt. 
9.3 Kommt der Verkäufer unserem Nacherfüllungsverlangen auf Besei-
tigung des Mangels (Nachbesserung) oder Lieferung einer mangelfreien 
Sache (Ersatzlieferung) nicht innerhalb einer von uns gesetzten, ange-
messenen Frist nicht nach, so können wir den Mangel selbst beseitigen 
und vom Verkäufer Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen bzw. 
einen entsprechenden Vorschuss verlangen. Ist die Nacherfüllung durch 
den Verkäufer fehlgeschlagen oder für uns unzumutbar (z.B. wegen be-
sonderer Dringlichkeit, Gefährdung der Betriebssicherheit oder drohen-
dem Eintritt unverhältnismäßiger Schäden) bedarf es keiner Fristset-
zung; von derartigen Umständen werden wir den Verkäufer unverzüg-
lich, nach Möglichkeit vorher, unterrichten. 
9.4 Abweichend von § 442 Abs. 1 S. 2 BGB stehen uns Mängelansprü-
che uneingeschränkt auch dann zu, wenn uns der Mangel bei Vertrags-
schluss infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist. 

10. Verjährung  
10.1 Die wechselseitigen Ansprüche der Vertragsparteien für alle ver-
traglichen Mängelansprüche verjähren nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 
10.2 Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine 
Verjährungsfrist für Mängelansprüche 3 Jahre ab Gefahrübergang. So-
weit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Ab-
nahme. Die 3-jährige Verjährungsfrist gilt entsprechend auch für Ansprü-
che aus Rechtsmängeln, wobei die gesetzliche Verjährungsfrist für ding-
liche Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB) unberührt 
bleibt; Ansprüche aus Rechtsmängeln verjähren darüber hinaus in kei-
nem Fall, solange der Dritte das Recht – insbesondere mangels Verjäh-
rung – noch gegen uns geltend machen kann. 
10.3 Soweit uns wegen eines Mangels auch außervertragliche Scha-
densersatzansprüche zustehen, gilt hierfür die regelmäßige gesetzliche 
Verjährung (§§ 195, 199 BGB), wenn nicht die Anwendung der Verjäh-
rungsfristen des Kaufrechts im Einzelfall zu einer längeren Verjährungs-
frist führt. 

11. Lieferantenregress 
11.1 Unsere gesetzlichen Regressansprüche innerhalb der Lieferkette 
i.S.d. §§ 445a, 445b, 478 BGB stehen uns neben den Mängelansprü-
chen uneingeschränkt zu. Diese Ansprüche gelten auch dann, wenn die 
mangelhafte Ware durch uns oder einen anderen Unternehmer, zB 
durch Einbau in ein anderes Produkt, weiterverarbeitet wurde. 
11.2 Bevor wir einen von unserem Abnehmer geltend gemachten Man-
gelanspruch (einschließlich Aufwendungsersatz gemäß §§ 445a Abs. 1, 
439 Abs. 2 und 3 BGB) anerkennen oder erfüllen, werden wir den Ver-
käufer benachrichtigen und unter kurzer Darlegung des Sachverhalts um 

schriftliche Stellungnahme bitten. Erfolgt eine substantiierte Stellung-
nahme nicht innerhalb angemessener Frist und wird auch keine einver-
nehmliche Lösung herbeigeführt, so gilt der von uns tatsächlich ge-
währte Mangelanspruch als unserem Abnehmer geschuldet. Dem Ver-
käufer obliegt in diesem Fall der Gegenbeweis. 

12. Produzentenhaftung 
12.1 Ist der Verkäufer für einen Produktschaden verantwortlich, hat er 
uns insoweit von Ansprüchen Dritter freizustellen, als die Ursache in sei-
nem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außen-
verhältnis selbst haftet. 
12.2 Im Rahmen seiner Freistellungsverpflichtung hat der Verkäufer Auf-
wendungen zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer 
Inanspruchnahme Dritter einschließlich von uns durchgeführter Rückruf-
aktionen ergeben. Über Inhalt und Umfang von Rückrufmaßnahmen 
werden wir den Verkäufer – soweit möglich und zumutbar – unterrichten 
und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Weitergehende gesetz-
liche Ansprüche bleiben unberührt. 
12.3 Der Verkäufer hat eine Produkthaftpflichtversicherung mit einer 
pauschalen Deckungssumme von mindestens 10 Mio. EUR pro Perso-
nen-/Sachschaden abzuschließen und zu unterhalten. 

13. Rücktritt  
Wir sind berechtigt, jederzeit durch schriftliche Erklärung unter Angabe 
des Grundes vom Vertrag zurückzutreten, wenn wir die bestellten Pro-
dukte in unserem Geschäftsbetrieb aufgrund von nach Vertragsschluss 
eingetretenen, vom Verkäufer zu vertretenen Umständen (wie z.B. die 
fehlende Einhaltung von gesetzlichen Anforderungen) nicht mehr oder 
nur mit erheblichen Aufwendungen verwenden können oder sich die 
Vermögensverhältnisse des Verkäufers nach Vertragsschluss derart 
verschlechtern, dass mit einer vertragsgemäßen Lieferung nicht zu rech-
nen ist. 

14. Exportkontrolle 
Der Verkäufer ist verpflichtet, uns über etwaige Genehmigungspflichten 
oder Beschränkungen bei (Re-) Exporten seiner Güter gemäß deut-
schen, europäischen oder internationalen Ausfuhr- und Zollbestimmun-
gen sowie den Ausfuhr- und Zollbestimmungen des Ursprungslandes 
seiner Güter zu unterrichten und uns sämtliche hierfür  relevante Infor-
mationen (insbesondere Langzeitlieferantenerklärung, Zollnummern, 
Zertifikate/Standards (RoHS, REACh, Dodd-Frank-Act, 
ISO9001/ISO14001, UL),  etc.) unaufgefordert, rechtzeitig und kostenfrei 
bereitzustellen. 

15. Schlussbestimmungen  
14.1 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages einschließlich dieser 
Regelungen ganz oder teilweise unwirksam sein, oder sollte der Vertrag 
eine Lücke enthalten, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
oder Teile solcher Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen 
oder fehlenden Bestimmungen treten die jeweiligen gesetzlichen Rege-
lungen in Kraft. 
14.2 Für alle Streitigkeiten unter diesen AEB und der gesamten Ver-
tragsbeziehung gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Ist der Verkäufer 
Kaufmann i.S.d. HGB, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, sind für alle sich aus oder 
im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergebenden Streitigkeiten die 
für Würzburg, Deutschland zuständigen Gerichte ausschließlich zu-
ständig. Wir sind jedoch berechtigt, Ansprüche gegen den Verkäufer 
auch am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen AEB bzw. 
einer vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand 
des Verkäufers geltend zu machen. 
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